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 Veröffentlicht am 24.11.1998

Norm

WPGG §6

WPGG §26

Rechtssatz

Die Rechtskraft der Zuerkennung nach § 26 Satz 2 WPGG erstreckt sich nur auf die Voraussetzungen der

P2egegeldstufe 2, nicht aber auf allfällige Geldleistungen, die nach § 6 WPGG anzurechnen waren. Eine der Rechtskraft

fähige Entscheidung über die Anrechnung oder Nichtanrechnung (hier: halber Erhöhungsbetrag der Familienbeihilfe)

wurde vom Übergangsrecht nicht substituiert. Der P2egegeldträger kann daher jederzeit die Anrechnung nach § 6

WPGG für die Zukunft vornehmen.
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